
 Amtliches Mitteilungsblatt Donnerstag, 21. Dezember 2017  Nummer 26/ KW 51

Sternsingeraktion 2018 
Im Zeichen: „Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit“ 

Die Sternsinger sind unterwegs am: Samstag, den 06.01.2018 nach dem Gottesdienst  
und am Sonntag, 07.01.2018 ab 10 Uhr 

20*C*M*B*18 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Weihnachten ist die Zeit, um im Kreise der Lieben Ruhe zu finden und neue Kraft zu 
schöpfen. Es ist die Zeit der Besinnung auf die zentralen Werte des Lebens, die zu der Er-
kenntnis führt, dass sich die schönen Dinge nicht nur auf materielle Werte beschränken. 
Weihnachten ist aber auch ein guter Anlass, um all jenen Danke zu sagen, die uns im 
Laufe des Jahres Gutes getan und Freude geschenkt haben. Ich denke hier insbesondere 
an alle ehrenamtlich Tätigen, die sich etwa in Vereinen, Helferkreisen, bei der Feuerwehr, 
bei den Hilfsdiensten und caritativen Einrichtungen oder den Kirchen engagieren. Ihnen 
allen danke ich an dieser Stelle ganz herzlich für ihren Einsatz, mit dem sie unser Zusam-
menleben bereichern. 
Bereits zum heutigen Zeitpunkt möchte ich Sie darüber informieren, dass unser Neu-
jahrsempfang am Freitag, den 12. Januar 2018 um 19 Uhr in der Alemannenhalle 
stattfindet. Ich möchte Sie herzlich zum Neujahrsempfang einladen. Ich freue mich dar-
auf, viele von Ihnen in der Alemannenhalle begrüßen zu können und mit Ihnen auf das 
neue Jahr anzustoßen. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien persönlich wie auch im Namen der Verwaltung 
und des Gemeinderates ein friedliches und segensreiches Weihnachtsfest sowie für das 
Neue Jahr Gesundheit, Frieden und Ihr ganz persönliches Glück. 
 

Ihr 
Mario Schlafke 
Bürgermeister

Weihnachtsgrüße 2017 
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Feuerwehr 112
Feuerwehrhaus Tel. 595640
 Fax. 595648
Kommandant Stefan Zipfel 
 
Stellv. Kommandanten
Marco Isele 
Mustafa Buselmeier 
 
Polizei
Notruf (Überfall, Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Heitersheim, 
Lindenplatz 1 5076733
nach Dienstschluss: 
Polizeirevier Müllheim 07631 17880

Unfallrettungsdienste  
und Krankentransporte
DRK-Rettungsdienst 0761 19222
DRK Bad Krozingen
DRK Müllheim 112
Sozialstation 07633 12219
Dorfhelferinnenstation 0162/3844009
Handy Dorfhelferin 0162 384409
Kath. Pfarramt 07634 551615
Evang. Pfarramt 07634 552043
Gemeindeverwaltg. 07634 5504-0

Wasser
Wassermeister Andreas Kirner
 0151 54455181

Strom
Energiedienst Netze GmbH
Service-Nummer 0180 1605050
Störungsdienst 0180 1605044
Kostenlose Notrufnummer der Badenova 
Notrufnummer 0800 2767767
Bereitschaft- und Entstörungsdienst
rund um die Uhr
Service-Nummer 0800 2838485
von Montag - Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr
Vergiftungs-Info-Zentrale 0761 2704361

Telefonseelsorge 0800 1110111

Giftnummer    0761 / 19240

Öffnungszeiten der Banken

Sparkasse Staufen-Breisach 
Montag 8.30 bis 12.00 Uhr 
Dienstag  14.00 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch 8.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr

Volksbank Breisgau-Süd eG
Wir beraten Sie nach Terminabsprache ger-
ne in unserer Filiale in Eschbach.
Die SB-Zone ist rund um die Uhr geöffnet.
Geldautomat mit Einzahl-, Geldkarten- und 
Handyladefunktion, Kontoauszugsdrucker 
und Infomonitor
Telefon 07634/401-0
info@vb-breisgau-sued.de

Ärztlicher  Notfalldienst

An Wochenenden und Feiertagen 
rund um die Uhr.  
Rufnummer (ohne Vorwahl) 116 117

Zahnarzt

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche 
Notfalldienst unter der Rufnummer 
0180-322255540 (DRK-Stelle) zu erfahren.

Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Müllheim
DRK-Servicezentrale Tel. 07631 18050
für Hausnotruf, Mobiler Ambulanter Pflege-
dienst, Ambulanter Kinderpflegedienst,
Behindertenfahrdienst, Gesundheitspro-
gramme, Kleiderkammer, Erste- Hilfe/
Schwesternhelferinnen-Kurse

DRK-Beratungsstelle für Spätaussiedler
in Bad Krozingen Tel. 07633 3118
(Mo., Mi. und Fr. 10-12 Uhr)

PEKiP-Gruppe
Marie-Luise Weirich Tel. 07663 93339969
DRK-Ortsverein Heitersheim
Vorsitzender: Herr Christoph Rive 
Heitersheim Tel. 07634 2520

DRK-Rettungsdienst  Tel. 0761 19222

Tierarzt

Tierärztlicher Notdienst 
Markgräflerland,  Tel. 07631 36536

Apotheken

Der Apothekennotdienst sollte nur in wirk-
lich dringenden Fällen in Anspruch genom-
men werden. Er beginnt jeweils um 8.30 Uhr 
und endet um 8.30 Uhr am nächsten Tag. 
 

21.12.2017
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, 
Tel. 07633/150450
Bad Krozingen, Freiburger Str. 20 
22.12.2017
Kirchberg-Apotheke, Tel. 07633/8794
Ehrenkirchen, Jengerstr. 13 
23.12.2017
Rebland-Apotheke, Tel. 07664/6371
Schallstadt (Wolfenweiler), Basler Str. 24 
24.12.2017
Zollmatten-Apotheke, Tel. 07634/510511
Heitersheim, Poststr. 22 
25.12.2017
Batzenberg-Apotheke, Tel. 07664/60180
Schallstadt, Basler Str. 82 
26.12.2017
Malteser-Apotheke, Tel. 07634/2039
Heitersheim, Im Stühlinger 16 
27.12.2017
Hebel-Apotheke, Tel. 07631/2253
Müllheim, Werderstr.31a 
28.12.2017
Katharina-Barbara-Apotheke, 
Tel. 07634/8228
Sulzburg, Hauptstr. 48 
29.12.2017
Rats-Apotheke, Tel. 07633/3790
Bad Krozingen, Lammplatz 11 
30.12.2017
Hardt-Apotheke, Tel. 07633/13355
Hartheim, Schwarzwaldstr. 16a 
31.12.2017
Apotheke am Bahnhof, Tel. 07633/4747
Bad Krozingen, Bahnhofstr. 6 

Fortsetzung siehe Seite 3

Redaktionsschluss: Donnerstag, 4. Januar 2018, 12.00 Uhr

Schauen Sie rein!  www.gemeinde-eschbach.de

Impressum

Herausgeber:
Bürgermeisteramt, 79427 Eschbach, 
Hauptstr. 24
Telefon: 07634 55040, Telefax: 07634 550455
E-Mail: info@gemeinde-eschbach.de
Internet: www.gemeinde-eschbach.de
Öffnungszeiten des Rathauses: Montag bis 
Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Montag 
von 14.00 bis 18.00 Uhr, Dienstag und 
Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Bürgermeister Mario Schlafke oder der Vertreter 
im Amt

Verantwortlich für den Anzeigenteil/
Druck und Verlag
Primo-Verlagsdruck, Anton Stähle e.K.
Messkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 931711, Telefax: 07771 931740
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Internet:www.primo-stockach.de

Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e.V. 
Wölflinstraße 13 * 79104 Freiburg 
Telefon: (0761) 36 122 
* Telefax (0761) 36 123 
E-Mail: info@bsvsb.org 
* Internet: www.bsvsb.org
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Die Gemeinde Eschbach 

Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 24, 
79427 Eschbach 

Öff nungszeiten: 
Montag – Freitag  08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Montag  14:00 Uhr – 18:00 Uhr  
Dienstag und 
Donnerstag 14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Sie erreichen uns unter: 
Telefon 07634 5504-15, Telefax 07634 5504-55 
E-Mail: info@gemeinde-eschbach.de 
Homepage: www.gemeinde-eschbach.de 
  
Bürgermeister Mario Schlafke  
Telefon 5504-15
E-Mail: m.schlafke@gemeinde-eschbach.de

Sekretariat/Kulturamt 
Monika Steiger, Telefon 5504-15 
E-Mail: steiger@gemeinde-eschbach.de  

Gemeindekasse/Sozialamt 
Marianne Höcker, Telefon 5504-21 
E-Mail: hoecker@gemeinde-eschbach.de  

Standesamt/Friedhofsverwaltung
Ruth Suger, Telefon 5504-13
E-Mail: suger@gemeinde-eschbach.de 

Hauptamt/Bauamt
Elke Müller, Telefon 5504-14 
E-Mail: mueller@gemeinde-eschbach.de

Rechnungsamt
Sabine Werner, Telefon 5504-16
E-Mail: werner@gemeinde-eschbach.de
Christiane Pfeff erle, Telefon 5504-10
E-Mail: pfeff erle@gemeinde-eschbach.de
Jennifer Sum, Telefon 5504-12
E-Mail: sum@gemeinde-eschbach.de

Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt 
Vera Donner oder Lucia Birmelin, Telefon 5504-17 
E-Mail: donner@gemeinde-eschbach.de 
E-Mail: birmelin@gemeinde-eschbach.de

Apotheken

1.1.2018
Linden-Apotheke, Tel. 07631/3978
Buggingen, Breitenweg 10A 
2.1.2018
Breisgau-Apotheke, Tel. 07633/5393
Kirchhofen, Staufener Str. 1 
3.1.2018
Schwarzwald-Apotheke, Tel. 07633/4105
Bad Krozingen, St.-Ulrich-Str. 2 
4.1.2018
Faust-Apotheke, Tel. 07633/958220
Staufen, Hauptstr. 52 
5.1.2018
Bad-Apotheke, Tel. 07633/92840
Bad Krozingen, Bahnhofstr. 23 
6.1.2018
Werder-Apotheke, Tel.07631/740600
Müllheim, Werderstr. 57 
7.1.2018
Stadt-Apotheke, Tel. 07633/6263
Staufen, Hauptstr. 15 
8.1.2018
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Tel. 07633/150450
Bad Krozingen, Freiburger Str. 20 
9.1.2018
Kirchberg-Apotheke, Tel. 07633/8794
Ehrenkirchen, Jengerstr. 13 
10.1.2018
Rebland-Apotheke, Tel. 07664/6371
Schallstadt (Wolfenweiler), Basler Str. 24 
11.1.2018
Zollmatten-Apotheke, Tel. 07634/510511
Heitersheim, Poststr. 22 

 

 

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung 

Am Donnerstag, den 25. Januar 2018 fi ndet um 19.30 Uhr 
im Saal des Eschbacher Castells  (Hauptstr. 24a) eine öff entli-
che und im Anschluss daran eine nichtöff entliche Sitzung des 
Gemeinderates statt. Tagesordnungspunkte können an der Be-
kanntmachungstafel des Rathauses eingesehen werden. 
  
Die Bevölkerung ist zur öff entlichen Sitzung recht herzlich ein-
geladen. 

 
 

Satzung über die Erhebung der Hundsteuer 
(Hundesteuersatzung) 

Der Gemeinderat der Gemeinde Eschbach hat auf Grund von § 4 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 
2,8 Abs.2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg (KAG)in der jeweils gültigen Fassung am 14. Dezem-
ber 2017 folgende Satzung über die Erhebung der Hundesteuer 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
(1) Die Gemeinde Eschbach erhebt die Hundesteuer nach dieser 

Satzung.
(2) Der Steuer unterliegt das Halten von Hunden durch natürliche 

Personen im Gemeindegebiet, soweit es nicht ausschließlich 
der Erzielung von Einnahmen dient.

(3) Wird ein Hund gleichzeitig in mehreren Gemeinden gehalten, 
so ist die Gemeinde Eschbach steuerberechtigt, wenn der Hun-
dehalter seine Hauptwohnung in der Gemeinde Eschbach hat.

§ 2 
Steuerschuldner und Haftung, Steuerpfl ichtiger 

(1) Steuerschuldner und Steuerpfl ichtiger ist der Halter eines Hun-
des.

(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinem Haushalt 
oder seinem Wirtschaftsbetrieb für Zwecke der persönlichen 
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Lebensführung aufgenommen hat. Kann der Halter eines Hun-
des nicht ermittelt werden, so gilt als Halter, wer den Hund 
wenigstens dreiMonate lang gepflegt, untergebracht oder auf 
Probe oder zum Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den 
Haushaltsmitgliedern gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehre-
re Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

(5) Ist der Hundehalter zugleich Eigentümer des Hundes, so haf-
tet der Eigentümer neben dem Steuerschuldner als Gesamt-
schuldner.

§ 3 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1)  Die Steuerpflicht beginnt am ersten Tag des auf den Beginn 
des Haltens folgenden Kalendermonats, frühestens mit Ablauf 
des Kalendermonats, in dem der Hund drei Monate alt wird. Be-
ginnt die Hundehaltung bereits am 1. Tag eines Kalendermo-
nats, so beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag. 

(2)  Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem 
die Hundehaltung beendet wird. § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 5 
bleiben unberührt. 

 
§ 4 

Erhebungszeitraum; Entstehung der Steuer 
(1)  Die Steuer wird als Jahresteuer erhoben. Erhebungszeitraum 

ist das Kalenderjahr. 
(2)  Die Steuerschuld für das Kalenderjahr entsteht am 01. Januar 

für jeden an diesem Tag im Gemeindegebiet gehaltenen über 
drei Monate alten Hund. 

(3)  Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, so ent-
steht die Steuerschuld für dieses Kalenderjahr mit dem Beginn 
der Steuerpflicht. 

 
§ 5 

Steuersatz 
(1)  Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 110,00 Euro. 

Für das Halten eines Kampfhundes gem. Abs. 3 beträgt der 
Steuersatz abweichend von Satz 1 400,00 Euro. Beginnt oder 
endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt 
die Steuer den der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden 
Bruchteil der Jahressteuer. 

(2)  Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so 
erhöht sich der nach Abs. 1 geltende Steuersatz für den zwei-
ten und jeden „weiteren Hund“ auf 130,00 Euro, für den zwei-
ten und jeden weiteren Kampfhund auf 500,00 Euro. Werden 
neben Kampfhunden noch andere Hunde gehalten, so gelten 
diese als „weitere Hunde“. Steuerfreie Hunde nach § 6 sowie 
Hunde in einem Zwinger nach § 7 bleiben hierbei außer Be-
tracht. 

(3) Kampfhunde sind solche Hunde, die aufgrund ihres Verhal-
tens die Annahme rechtfertigen, dass durch sie eine Gefahr 
für Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren besteht. 
Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere 
Bullterrier, Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier sowie 
deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden 
sowie Bullmastiff, Mastino Napolitano, Fila Brasileiro, Bordeaux 
Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argenti-
no, Mastiff und Tosa Inu.

(4)  Die Zwingersteuer für Zwinger im Sinn von § 7 Abs. 1 beträgt 
das 3-fache des Steuersatzes nach Abs.1 Satz 1. Werden in dem 
Zwinger mehr als 5 Hunde gehalten, so erhöht sich die Steuer 
für jeweils bis zu 5 weitere Hunde um die Zwingersteuer nach 
Satz 1. 

§ 6 
Steuerbefreiung 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 
1. Hunden, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, 

tauber oder sonst hilfsbedürftiger Personen dienen. Sonst 
hilfsbedürftig nach Satz 1 sind Personen, die einenSchwerbe-
hindertenausweis mit dem Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“ oder „H“ 
besitzen.

2. Hunden, die die Prüfung für Rettungshunde oder die Wieder-
holungsprüfung mit Erfolg abgelegt haben und für den Schutz 
der Zivilbevölkerung zur Verfügung steht.

3. Hunden, die ausschließlich dem Schutz von Epileptikern oder 
Diabetiker dienen, wenn nachgewiesen wird, dass sie hierzu 
geeignet sind.

4. Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden gehalten werden, 
wenn sich das Gebäude in einer Entfernung von mindestens 
100 Meter Luftlinie außerhalb der im Zusammenhang bebau-
ter Ortsteile befindet. Je Grundstück wird nur ein Hund von der 
Steuer befreit.

5. Hunden, die nachweislich als Nachsuchehunde im Sinne von § 
38 Abs. 3 des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes Baden-
Württemberg zur Verfügung stehen und die die allgemeine 
Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde bestanden haben.

§ 7 
Zwingersteuer 

(1)  Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der 
gleichen Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu 
Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag für die Hunde 
dieser Rasse nach § 5 Abs. 4 erhoben, wenn der Zwinger, die 
Zuchttiere und die gezüchteten Hunde in das Zuchtbuch einer 
von der Gemeinde anerkannten Hundezüchtervereinigung 
eingetragen sind. 

(2)  Die Ermäßigung ist nicht zu gewähren, wenn in den letzten drei 
Kalenderjahren keine Hunde gezüchtet worden sind sowie die 
Zucht von Kampfhunden i.S. von § 5 Abs. 3. 

 
§ 8 

Allgemeine Bestimmungen über Steuervergünstigungen 
(1) Für die Gewährung einer Steuerbefreiung oder Steuerermäßi-

gung (Steuervergünstigung)sind die Verhältnisse bei Beginn 
des Kalenderjahres, in den Fällen des § 3 Abs. 1 diejenigen bei 
Beginn der Steuerpflicht maßgebend.

(2) Die Steuervergünstigung ist zu versagen, wenn
1. die Hunde, für die eine Steuervergünstigung in Anspruch 

genommen wird, für den angegebenen Verwendungs-
zweck nicht geeignet sind.

2. in den Fällen des § 7 keine ordnungsmäßigen Bücher über 
den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung der Hunde 
geführt werden oder wenn solche Bücher der Gemeinde 
nicht bis zum 31. März des jeweiligen Kalenderjahres vor-
gelegt werden. Wird der Zwinger erstmals nach dem Be-
ginn des Kalenderjahres betrieben, so sind die Bücher bei 
Antragstellung der jeweiligen Ermäßigung vorzulegen.

3. in den Fällen des § 6 Nr. 2 die geforderte Prüfung nicht in-
nerhalb von zwölf Monaten vor dem in Absatz 1 bezeichne-
ten Zeitpunkt von den Hunden mit Erfolg abgelegt wurde.

(3)  Für Kampfhunde im Sinne des § 5 Abs. 3 werden Steuerver-
günstigungen nicht gewährt. 

§ 9 
Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Steuer wird durch den Steuerbescheid festgesetzt und ist 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgaben des Steuerbe-
scheides zu entrichten.

(2)  In den Fällen der §§ 3 und 4 Abs. 3 ist die Steuer auf den der 
Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teilbeitrag festzuset-
zen. 

(3) Endet die Steuerpflicht im Laufe des Jahres (§ 3 Abs.2) und war 
die Steuer bereits festgesetzt, ergeht ein Änderungsbescheid.

 
§ 10 

Anzeigepflicht 
(1)  Wer im Gemeindegebiet einen über drei Monate alten Hund 

hält, hat diesen innerhalb eines Monats nach Beginn der Hal-
tung oder nachdem der Hund das steuerpflichtige Alter er-
reicht hat, der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.Bei Kampf-
hunden gem. § 5 Abs. 3 ist auch die Rasse (bei Kreuzungen die 
Rasse des Vater- und Muttertieres) anzuzeigen. 

(2)  Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen 
für eine gewährte Steuervergünstigung, so ist dies der Gemein-
de innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
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(3)  Eine Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 besteht nicht, wenn 
feststeht, dass die Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an dem 
die Steuerpflicht beginnt, beendet wird. 

(4) Wird ein Hund veräußert oder anderweitig weitergegeben, so 
sind in der Anzeige nach Abs. 2 der Name und die Anschrift des 
Erwerbers, bzw. des künftigen Besitzers anzugeben.

§ 11 
Hundesteuermarken 

(1)  Für jeden Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet ange-
zeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der 
Gemeinde bleibt, ausgegeben. 

(2)  Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehal-
tung gültig. Die Gemeinde kann durch öffentliche Bekanntma-
chung Hundesteuermarken für ungültig erklären und neue-
Hundesteuermarken ausgeben. 

(3)  Hundezüchter die zur Zwingersteuer nach § 7 herangezogen 
werden, erhalten zwei Hundesteuermarken. 

(4) Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des 
von ihm bewohnten Hausesoder des umfriedeten Grundbe-
sitzes laufenden anzeigepflichtigen Hunde mit einer gültigen 
und sichtbar befestigten Hundesteuermarke zu versehen.

(5)  Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der An-
zeige über die Beendigung der Hundehaltung innerhalb eines 
Monats an die Gemeinde zurückzugeben. 

(6)  Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Er-
satzmarke gegen eine Gebühr von 5,00 Euro ausgehändigt. 
Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen 
Steuermarke; die unbrauchbar gewordene Steuermarke ist zu-
rückzugeben.Wird eine in Verlust geratene Steuermarke wieder 
aufgefunden, ist die wieder gefundene Marke unverzüglich an 
die Gemeinde zurückzugeben. 

 
§ 12 

Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig i.S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig einer Verpflichtung nach §§ 10 oder 11 zu-
widerhandelt. 

§ 13 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über die Erhebung der Hundesteuer vom 15.10.2009 mit allen 
Änderungen außer Kraft. 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf 
Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 

Eschbach, 14. Dezember 2017  
 
gez. Mario Schlafke  
Bürgermeister  

Wichtige Mitteilungen

Auskunft und Beratung der  
Deutschen Rentenversicherung  

Regionalzentrum Freiburg 
Sprechtag ist am Dienstag, den 2. Februar 2018 
in Müllheim im Rathaus, Bismarckstr. 3 
und im Infobest/Breisach 
von 8.40 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 
  
Es wird um vorherige telefonische Anmeldung unter der Nr. 
0761/20 70 70 gebeten. 

 
 

Werde des Wassers

Härtegrade
 °dH

Härtebereich 
(Waschmittel)

Nitratgehalt 
mg/l

18,6 3 / hart 44,8

 
 
 

Für unsere Senioren
Seniorenbüro Eschbach 

Ansprechpartnerin: Frau Ruth Suger 
im Rathaus, Hauptstr. 24 
Tel.: 07634/5504-13 
E-Mail: suger@gemeinde-eschbach.de 
 
Das Seniorenbüro im Rathaus ist eine Informations- und Beratungs-
stelle für ältere Menschen und deren Angehörige. Hier finden Sie Rat 
und Unterstützung zu allen Fragen und Belangen die Senioren im 
Alltag haben. 
Bei Frau Suger im Rathaus, Bürgerbüro, finden die Seniorinnen, Seni-
oren und deren Angehörige immer ein offenes Ohr. 
 
 

Spielenachmittag 

Der erste Spielnachmittag im neuen Jahr findet statt 
 

am Freitag, den 12. Januar 2018 um 15.00 Uhr 
 
im Wohnzimmer (neben der Küche) in der Anlage für das Betreute 
Wohnen, Hauptstr. 24 a. 
 
Eingeladen sind alle spielbegeisterten. In gemütlicher Runde spielen 
wir Skat, Gesellschafts- und Brettspiele. Selbstverständlich dürfen 
Sie auch eigene Spiele mitbringen. 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins neue Jahr und freue mich, wenn Sie auch 
2018 wieder zu den Spielenachmittagen kommen. 
 
Auf Ihr Kommen freut sich 
Irmgard Mayer 
 
 

DRK Tagespflege in Müllheim erweitert das 
Angebot im Neuen Jahr 

Aufgrund der hohen Nachfrage bietet das Deutsche Rote Kreuz in 
Müllheim ab Januar 2018 die Tagespflege auch an Samstagen an. 
Das Angebot richtet sich an alle Senioren, die körperliche oder ko-

RASTLOS? Wussten Sie...
... dass Sie auf www.primo-stockach.de viele 
Events und Veranstaltungen der Heimatblätter  
auch ONLINE lesen können?
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gnitive Einschränkungen haben und einen Tag umsorgt von Pflege-
fach- und Betreuungskräften verbringen möchten. 
Unsere Tagespflege bietet den Gästen eine feste Tagesstruktur, 
Mahlzeiten und Getränke, Gemeinschaft sowie eine individuelle Un-
terstützung und Förderung. Sie können täglich oder auch nur an ein-
zelnen Tagen in die moderne und barrierefreie Einrichtung kommen. 
Die Tagespflege kann zusätzlich zur ambulanten Pflegesachleistung 
und/oder zum Pflegegeld bezogen werden. 
Für die pflegenden Angehörigen ist dieses Angebot eine gute Ent-
lastung und ermöglicht ihnen Berufstätigkeit, Familie und Pflege 
besser miteinander zu vereinbaren, oder einfach mal freie Zeit für 
sich selbst zu haben - jetzt auch am Wochenende! 
Für Informationen steht Patrizia Keller, Leitung Tagespflege, unter 
Telefon 07631/1805-31 gerne zur Verfügung. 
 
 

Abfallkalender
Abfallkalender 
Gelber Sack: Freitag, 29.12.2017 und 
   Donnerstag, 11.1.2018 
Papier-Tonne: Samstag, 30.12.2017 und Samstag, 26.1.2018 
Biotonne: Dienstag, 2.1.2018 und Montag, 15.1.2018 
Graue Tonne: Freitag, 22.12.2017 und Freitag, 5.1.2018 
Weihnachts- Mittwoch, 10.1.2018 
baumsammlung:
 
Gebrauchtkleider- und Glascontainer: Beim Bauhof/Feuerwehr 
(Betriebsgebäude), Hauptstr. 2 
 
 

WEIHNACHTSBAUM-SAMMLUNG 

Der Maschinenring führt am 10.Januar 2018 ab 8.00 Uhr eine Weih-
nachtsbaum-Sammlung durch. 
 
Damit Ihr Baum mitgenommen werden kann, ist es wichtig, dass 
Ihr Baum
�� rechtzeitig zur Abfuhr am Straßenrand und für die Einsammler 

gut sichtbar bereit gestellt,
�� vollständig abdekoriert ist. 
�� Die Landwirte des Maschinenrings, die die Sammlung durch-

führen werden, sind angewiesen noch behangene Bäume ste-
hen zu lassen. Diese Bäume sind dann vom Eigentümer selbst 
zu entsorgen oder auf einer Grünschnitt-Annahmestelle der 
ALB sauber abzugeben. 

Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie an:
Abfallberatung des Landkreises ( 0761/2187-9707
www.breisgau-hochschwarzwald.de
 
 

RAZ Breisgau (Regionales Abfallzentrum) 

Beim RAZ Breisgau, Ehrenkirchener Straße 3 (Gewerbepark 
Breisgau) in Eschbach können alle klassischen Wertstoffe wie 
Schrott, Papier und Kartonage, Elektroschrott, Kork, DVD und CD, 
Flaschenglas, daneben kleinere Mengen Grünschnitt sowie Sperr-
müll mit Sperrmüllkarte gebührenfrei abgegeben werden. 
Gebührenpflichtig sind alle sonstigen Abfälle wie Gewerbe- und 
Baustellenabfälle sowie Restmüll und Sperrmüll ohne Karte. 
Das RAZ Breisgau hat folgende Öffnungszeiten: 
Montag und Dienstag 9-15 Uhr; Donnerstag und Freitag 12-18 Uhr; 
Samstag 8-12 Uhr. 
Telefon: 07634/69 49 38 5 E-Mail: alb@lkbh.de 
 

Entsorgungseinrichtungen des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald

Die Öffnungszeiten der Entsorgungseinrichtungen des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald an Weihnachten/Neujahr gestalten sich 
wie folgt: 

�� Die Regionalen Abfallzentren Breisgau und Hochschwarz-
wald sowie der Recyclinghof Müllheim sind nur an den Feier-
tagen geschlossen. An allen anderen Tagen gelten die bekann-
ten Öffnungszeiten.

�� Die TREA Breisgau in Eschbach ist vom 27.12. - 29.12.2017 je-
weils nur von 7:00 - 16.00 Uhr geöffnet.

 

 

23. Dezember 2017
Feldmeier Josef  80 Jahre
Hauptstraße 89 

26. Dezember 2017
Schröder Stefanie  80 Jahre
Blauenstraße 2B 

27. Dezember 2017
Tuntsch Hans-Joachim  85 Jahre
Bergstraße 37 

27. Dezember 2017
Albrecht Erika  75 Jahre
Bahnhofstraße 16 

14. Januar 2018
Fuchs Anna  70 Jahre
Rappoltsteiner Straße 12 
 
Wir gratulieren herzlich, auch jenen Altersjubilaren/
innen, die nicht namentlich genannt werden möchten 
und wünschen ihnen noch viele gesunde Jahre ! 
 

 

Kirchliche Mitteilungen
Katholische Gottesdienste und  
Mitteilungen für Eschbach 

Donnerstag, 21. Dezember  
Heitersheim: 9.00 Wortgottesfeier der Frauen (kfd) 

Samstag, 23. Dezember  
Eschbach: 18.00 Messfeier zum 4. Advent 
 (3. Totengedenken für Hedwig Fuchs; für Rudolf und 
 Maria Fuchs und verst. Angehörige; Hermann Bleile u. 
 verst. Angehörige; Familien Gamb und Klein mit 
 Angehörigen; Jahrtagsmesse für Gerhard Jaeger und 
 verst. Angehörige der Familien Jaeger-Kropiwoda; 
 Jahrtagsmesse für Erich Suger) 

Sonntag, 24. Dezember Heiligabend 
Heitersheim:  8.30 Schlosskirche: Eucharistiefeier 
 (bei Vinzentinerinnen) 
 15.30 Schlosskirche: Christmette (bei Vinzentinerinnen) 
 16.00 Ökum. Kinderkrippenfeier* 
 21.45 Einstimmung zur Christmette durch Bläser und 
 Orgelmusik 
 22.00 Christmette 
Eschbach: 16.00 Kinderkrippenfeier* 
 18.00 Christmette, mitgestaltet vom Musikverein 
Buggingen: 16.30 Ökum. Krippenspiel der Generationen* 
Ballrechten: 17.00 Heiligabendfeier für Kinder und Familien* 
Sulzburg: 18.00 Christmette 
 
*In allen Krippenfeiern: Abgabe der Kässchen zum Weltmissions-
tag der Kinder 

In allen weihnachtlichen Eucharistiefeiern: Adveniat-Kollekte 
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Montag, 25. Dezember Weihnachten – Hochfest der Geburt des 
Herrn 
Ballrechten: 9.00 Festliche Messfeier, mitgestaltet vom Kirchen-
 chor 
 (für Leo Hess und verstorbene Angehörige) 
 17.00 Weihnachtsliedersingen mit dem Kirchenchor 
Buggingen: 9.00 Festliche Messfeier 
Heitersheim: 8.30 Schlosskirche: Eucharistiefeier 
 (bei Vinzentinerinnen) 
 10.45 Festliche Messfeier, mitgestaltet vom Kirchen-
 chor: 
 „Pastoralmesse in G“ v. Carl Raimund Kristinus 
 18.00 Schlosskirche: feierliche Vesper 
 (bei den Vinzentinerinnen) 
 
Dienstag, 26. Dezember 2. Weihnachtstag / Hl. Stephanus, erster 
Märtyrer 
Eschbach: 9.00 Messfeier, mitgestaltet vom Kirchenchor 
Heitersheim: 10.45 Eucharistiefeier (mitgestaltet vom Musikverein) 
 
Samstag, 30. Dezember  
Sulzburg: 18.00 Vorabendmesse 
 
Sonntag, 31. Dezember Fest der Heiligen Familie  
Ballrechten: 18.00 Messfeier zum Jahresschluss 
Eschbach: 18.00 Messfeier zum Jahresschluss 
Heitersheim 10.45 Messfeier 
 
Montag, 01. Januar - Neujahr / Welttag des Friedens / Hochfest 
der Gottesmutter Maria 
Ballrechten: 18.00 Messfeier (anschl. Neujahrsempfang / 
 Pfarrscheune) 
Heitersheim: 19.00 Messfeier (anschl. Neujahrsempfang / Pfarrsaal) 
 
Dienstag, 02. Januar 
Eschbach: --- Rosenkranzgebet und Messfeier entfallen 
 
Freitag, 05. Januar  
Sulzburg: 18.00 Messfeier am Vorabend des Feiertages 
 (für Manfred Kehrig) 
Buggingen: 18.00 Messfeier am Vorabend des Feiertages  
 
Samstag, 06. Januar Fest der Erscheinung des Herrn 
Kollekte für die Katechentenausbildung in Afrika 
Ballrechten: 9.00 Messfeier mit den Sternsingern 
Eschbach: 9.00 Messfeier mit den Sternsingern 
Heitersheim: 10.45 Messfeier mit den Sternsingern 
 
Sonntag, 07. Januar Taufe des Herrn 
Buggingen: 9.00 Messfeier 
Heitersheim: 10.45 Messfeier 
 
Dienstag, 09. Januar 
Eschbach: 18.30 Rosenkranzgebet 
 19.00 Messfeier (in einem besonderen Anliegen) 
 
Heiligabend für Kinder 
Bevor Sie mit den Kindern in der Familie Weihnachten feiern, sich 
über die Geburt Jesu freuen und einander beschenken, können Sie 
sich bei der weihnachtlichen Wortgottesfeier mit Krippenspiel in der 
Kirche darauf einstimmen (siehe Gottesdienstordnung). Die Kinder 
bringen zur Krippenfeier ihr Opferkässchen mit. 
 
Adveniat-Aktion 2017 
Durch eine großherzige Spende (24./25. Dezember) zeigen wir un-
sere Solidarität, besonders mit den Armen und Ausgebeuteten. Blei-
ben wir mit ihnen auch im Gebet verbunden. 
 
Geänderte Öffnungszeiten der Pfarrbüros (Weihnachtsferien) 
Heitersheim: ist vom 27.12.2017 bis zum 08.01.2018 nur vormittags 
von 9.00 – 11.00 Uhr geöffnet.
Eschbach: ist am Dienstag, 02.01.2018 geschlossen. Der Rosenkranz 
und die Messfeier entfallen am 02.01.2018. 
 

Die Kollekte Afrikatag 2018 
am Samstag, 06.01., steht unter dem Leitwort „Damit sie das Leben 
haben“. Diese Kollekte unterstützt die Ausbildung von Priestern für 
die afrikanischen Diözesen, die diese nicht alleine leisten können, 
weil die Bevölkerung zu arm ist oder weil die politischen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse es nicht zulassen. 
Die Kollekte zum Afrikatag leistet dazu einen wichtigen Beitrag. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
(Spendentüten liegen in den Kirchen nach Neujahr aus) 
 
Katholisches Pfarramt 
in Eschbach : 
Eschbach, Bergstraße 1, Tel. 07634/2275 
Öffnungszeiten: Dienstag  18.00 – 19.00 Uhr
  (nicht am 02.01.2018) 

in Heitersheim: 
Heitersheim, Johanniterstraße 74 
Tel. 07634/551615 Fax 07634/551628 
 
kath.pfarramt@seelsorgeeinheit-heitersheim.de 
www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.00 bis 11.00 Uhr (in den 
Weihnachtsferien nur vormittags geöffnet) 
 

Evangelische Kirchengemeinde 

Unsere Gottesdienste: 
Sonntag, 24.12. Heilig Abend 
16.00 Uhr Ökumenisches Krippenspiel in der kath. Kirche Heiters-
heim,; Heuberger/Vierneisel 
17.30 Uhr Christvesper Gallenweiler – Festmusik: Bläserkreis; Joos 
17.30 Uhr Christvesper Heitersheim – Festmusik: Chor und Instru-
mentalisten; Heuberger 
 
Montag, 25.12. 1. Weihnachtstag 
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Heitersheim, Heuberger  
 
Dienstag, 26.12. 2. Weihnachtstag 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Eschbach (in der Kapelle am 
Friedhof), Heuberger  
 
Sonntag, 31.12. Altjahrabend 
17.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Gallenweiler, Heuberger 
18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Heitersheim, Heuberger 
 
Sonntag, 7.1.2018 
10.30 Uhr Gottesdienst zur Jahreslosung Heitersheim, Joos 

Veranstaltungen im Gemeindezentrum Heitersheim: 
Freitag, 22.12. 
15.00 Uhr Generalprobe fürs Krippenspiel (kath. Kirche) 
19.00 Uhr Chorprobe 
Montag, 8.1. 
15.30 Uhr Krabbelgruppe „miteinander-füreinander“ 
Dienstag, 9.1. 
14.30 Uhr Kreativ Handarbeitskreis 
15.00 Uhr Kaffeetreff in der Villa Artis 
Mittwoch, 10.1. 
10.00 Uhr Eltern-Kind-Spielgruppe 
16.30 Uhr Konfirmanden-Unterricht 
19.00 Uhr Selbsthilfegruppe 
Donnerstag, 11.1. 
18.00 Uhr Sitzen in der Stille 
20.00 Uhr Bläserkreis im Haus der Kurseelsorge Bad Krozingen 

Spielgruppe „miteinander-füreinander“ 
Wann: Montags von 15.30 bis 17.00 Uhr. 
Wer: Kinder von ca. 6 Monate bis 3 Jahre, mit Großeltern, Eltern, Ge-
schwisterkindern... 
Bei schlechtem Wetter treffen wir uns im großen Raum ganz oben 
in der evang. Kirche Heitersheim (Unterer Gallenweiler Weg 2). Wir 
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fahren Bobbycar, spielen Fangen und Ball oder schauen einfach ganz 
gemütlich von der Krabbeldecke aus zu. 
 
Bei schönem Wetter findet ihr uns auf dem Spielplatz in der Balden-
steinstraße in Heitersheim. 
 
Nähere Infos bei Torge Vater 07634 / 3409643 
 
Eltern-Kind-Spielgruppe 
... immer mittwochs von 10.00 -11.30 Uhr im evangelischen Gemein-
dezentrum. 
Wir sind eine bunt gemischte Gruppe und würden uns über Zuwachs 
für unsere Spielgruppe freuen! 
Die Kinder im Altern von 0-3 Jahren können hier gemeinsam spielen, 
singen und toben. 
Mama, Papa, Oma oder Opa können sich beim gemeinsamen Bei-
sammensein austauschen und etwas plaudern. Bitte bringt etwas für 
euch zum Vespern mit! 
Kontakt übers evang. Pfarramt 07634 /552043 oder einfach mal vor-
bei schauen! 
 
Kaffeetreff 
Herzliche Einladung zu einem geselligen Miteinander bei Kaffee und 
Kuchen 
am Dienstag, 9. Januar 2018 um 15 Uhr in der Villa Artis. 
Um 14.30 Uhr besteht eine Mitfahrgelegenheit am Gemeindezent-
rum. 
 
Bürozeiten Evangelisches Pfarramt: 
Dienstag, Mittwoch und Freitag 10-12 Uhr 
Mittwoch    15-17.30 Uhr 
Tel: 07634 / 55 20 43 
Fax: 07634 / 55 20 44 
e-mail: Ev.Pfarramt.Heitersheim@t-online.de 
Homepage: www.heitersheim.ekbh.de 

Urlaub im Pfarrbüro: Vom 27. - 29.12. ist das Pfarrbüro geschlos-
sen. 
Sprechzeiten Pfarrerin Heuberger: mittwochs 9-11 Uhr und nach Ver-
einbarung 
e-mail: barbara.heuberger@t-online.de 
Tel. 0170-1510954 
Während des Urlaubs von Pfarrerin Heuberger (2.-7.1.18) 
wenden Sie sich in dringenden seelsorgerlichen Anliegen und 
bei Trauerfällen bitte an die Telefonnummer 07634/3227 
 
Pfadfinder Heitersheim 
Stamm Ignaz Balthasar Rink von Baldenstein (I.B.R.v.B.) 
Wöchentliche Treffen im evang. Gemeindezentrum Heitersheim 
Montag 
17.15 Uhr Meute ... für Jungen und Mädchen 6-11 
18.30 Uhr Sippe Luchs für Mädchen von 11-15 Jahre 
Dienstag 
18.00 Uhr Sippe Mammut (Jungen ab 16) 
Freitag 
18.00 Uhr Sippe Braunbär (Jungen 11-13 Jahre) 
 
Kontakt (Stammesführer Markus Ehle) : info@ibrvb.de 
Homepage der Pfadfinder Heitersheim: www.pfadfinder-heitersheim.de 
 

Aus den Vereinen
 

��
 

„Frohe Festtage und  
die besten Wünsche 

für ein glückliches und  
erfolgreiches neues Jahr“ 

*** Auf ein  
gesundes Wiedersehen *** 

freut sich 
Ihr Löwenteam 

 
 
 
 

Frohe Weihnachten und  
ein glückliches Neues Jahr 

wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern  
sowie Vereinsmitgliedern: 

 
�� Altenwerk gez. Hedwig Roth 
�� Budo-Club Rheintal e. V. gez. Patrick Au 
�� Eschbacher Hexenkessel gez. Jonas Kieninger 
�� Eschbacher Jungs gez. Florian Bing 
�� Fallschirmsportgruppe Eschbach „skyhigh“ gez. Robin 

Schimmele 
�� Förderverein Kiga und Schule e.V. gez. Sabine Geisselbrecht 
�� Förderkreis Wohnen am Castell gez. Michael Isele 
�� Freiwillige Feuerwehr gez. Stefan Zipfel 
�� Historisches Eschbach e.V. gez. Josef Zehner 
�� Gesangverein Eschbach gez. Magda Vorgrimler 
�� Gewerbeverein Breisgau Hartheim/Eschbach gez. Wolfgang 

Riesterer 
�� Guggemusik „Maiskolbefetzer“ gez. Uwe Weisser 
�� Kameradschaft ehemaliger Soldaten gez. Werner Ullrich 
�� Kegelsportclub Eschbach-Buggingen gez. Eva Wiesenfarth 
�� Kirchenchor Eschbach gez. Ingrid Burget und Inge Natterer 
�� Löwentreff gez. Claudia Olczak 
�� Musikverein Eschbach gez. Sigrid Garschke 
�� Rotlaubkäuzle gez. Rudolf Pfunder jun. 
�� Sportfluggruppe AG 51 „Immelmann“ gez. Markus Kalten-

bach 
�� Sportfreunde Eschbach gez. Helmut Jesberger 
�� Sport- und Gymnastikgruppe gez. Christine Roth 
�� Tennisclub Eschbach gez. Helmut Borcherding 
�� Tischtennisclub Eschbach gez. Bernhard Wenz 
�� Traditionsverein „Immelmann“ Bremgarten e.V. gez. Heinz 

Braun 
�� Verein für Freizeitsport gez. Dr. Andreas Saur
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22. Preiskegeln 
für Hobbykegler-Mannschaften 
12. Preiskegeln 
für Jugend-Mannschaften (bis 18 Jahre) 
Vereine, Betriebe etc. aus Eschbach 
 
Samstag, 06.01.2018 und 
Sonntag, 07.01.2018 
in „ Tonis Tenne“ Eschbach 
 
Eine Mannschaft (auch gemischt) besteht aus 4 Kegler/ innen, jede/ 
r spielt 25 Wurf in die Vollen (ohne Einkegeln). Die Mannschaft mit 
den meisten Kegel gewinnt. 
Bei Kegelgleichheit zählt das höhere Einzelergebnis. Mehrfachstarts  
(max. 3 Starts in Folge ) mit der gleichen Mannschaft ist möglich, 
jedoch kommt nur das beste Ergebnis in die Wertung. 
Sportkegler haben kein Startrecht! 
 
Hobbymannschaften 
1. Preis 50,00 € 
2. Preis 40,00 € 
3. Preis 20,00 € 
4. Preis 20,00 € 
 
Jugendmannschaften 
1. Preis 40,00 € 
2. Preis 30,00 € 
3. Preis 30,00 € 
 
Jede startende Mannschaft nimmt an der Verlosung eines Span-
ferkels teil. Der/ Die beste Einzelkegler/ in erhält einen Preis. 
 
Startgeld pro Mannschaft  15,00 € 
Jugend pro Mannschaft  8,00 € 
 

Siegerehrung Sonntag 07.01.2018 
ca. 18:15 Uhr 
 
Anmeldungen bis zum 
04.01.2018 möglich bei Gerhard Grießhaber 
Tel.: 07631-173 708----Fax 17 37 09 
Mobil 0170 49 57 306 
E-Mail: gergrie@t-online.de 
 
 

Veranstaltungskalender
Informationsveranstaltung 

Die beruflichen Schulen in Müllheim informieren am Montag, 15. Ja-
nuar 2018 von 16:00 Uhr – 20:00 Uhr
Nußbaumallee 6 - 79379 Müllheim,Tel. 07631 1761-0 Fax: 07631 
6258, Internet: www.gks-muellheim.de, E-Mail: gks@lkbh.de 
 

„Weihnachtsfeier auf Kriegsgräberstätte -  
der Volksbund lädt ein 

An Heiligabend treffen sich um 14.30 Uhr deutsche und französische 
Gäste am Hochkreuz der Kriegsgräberstätte Bergheim im Elsass um 
gemeinsam zum Frieden zu mahnen. 
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge lädt interessierte 
Bürger herzlich zu dieser Feier ein. Die Kriegsgräberstätte Bergheim 
liegt etwa 17 km nördlich von Colmar an der elsässischen Weinstra-
ße. 5308 deutsche Gefallene des II. Weltkrieges ruhen dort. 
Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an den Bezirksverband 
Südbaden-Südwürttemberg: 07531 9052 0.“ 

HERZLICHE EINLADUNG ZUM KONZERT ZUM 
NEUEN JAHR IN DER MARTINSKIRCHE STAUFEN 

SAMSTAG, 30.12.2017 18 Uhr 
 
GERHARD GNANN, ORGEL 
ALEXANDER OTT, OBOE 
OSCAR BOHORQUEZ, VIOLINE
Carolin Wyneken, Cello

Mit Werken von Allessandro Marcello, Antonio Vivaldi, Olivier 
Messiaen, Christoph Willibald Gluck und von Johann Sebastian 
Bach: Doppelkonzert für Oboe und Voline d-moll
LEITUNG CHRSTOPH WYNEKEN 
 
 

Info-Ecke
Rehasportgruppe Bad Krozingen e.V. 

Sie leiden unter Rückenschmerzen, Sie haben Probleme mit Knie, 
Hüfte oder Schulter etc.? Dann nutzen Sie jetzt Ihre Möglichkeiten 
und entscheiden Sie sich, aktiv etwas für Ihre Gesundheit zu tun. 
Interessenten/innen mit und ohne Handicap sind in unserer Rehas-
portgruppe in 79219 Staufen, Bötzenstr. 60, Erich-Fried-Haus 
(ehem. Schlossberg-Klinik) jederzeit gerne willkommen. Auskunft 
Tel. 07633 / 4856 

Uwes Weckeladen 

24. Dezember  von 8.00 bis 11.00 Uhr geöffnet 
25. u. 26. Dezember  geschlossen 
31. Dezember  von 8.00 bis 11.00 Uhr geöffnet 
1. Januar  geschlossen 
6. Januar  geschlossen 
7. Januar  von 6.00 bis 11.00 Uhr geöffnet 

Hofladen NudelEi 
24. Dezember  9.00 - 12.30 Uhr geöffnet 
25. u. 26. Dezember  geschlossen 
27. Dezember 2017 – 18. Januar 2018 Winterpause 
  
Tonis Tenne  
24. Dezember  geschlossen 
25. Dezember  11.00 – 14.00 Uhr geöffnet  
26. Dezember  11.00 – 14.00 Uhr geöffnet  
31. Dezember  ab 17.00 Uhr geöffnet, 
 auf Reservierung  
1.  Januar  ab 17.00 Uhr geöffnet  
6. Januar  ab 11.00 Uhr geöffnet 
7. Januar  ab 11.00 Uhr geöffnet 
  
Pizzeria „Peperoncino“ 
24. und 25. Dezember  geschlossen 
26, Dezember ab 17.00 Uhr geöffnet  
31. Dezember und 1. Januar  geschlossen 
 6. Januar ab 17.00 Uhr  geöffnet 
  
Wir wünschen den Eschbacher Bürgern und unserer verehr-
ten Kundschaft sowie den Gästen ein frohes, gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2018. 
Familien Hermann, Disch, Martin und Mandarino  
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AFLIG - Anti-Flug-Lärm- 
Interessen-Gemeinschaft e.V.

AFLIG, Ihr gemeinnütziger Verein für mehr Ruhe 
am Himmel durch fairen Interessenausgleich, lädt 
zum nächsten Info-Treff am Montag, 8. Januar 

2018, um 18.00 Uhr im Hotel OX Heitersheim, Im Stühlinger 10, 
Seminarraum 1. Stock, ein.  
Wir freuen uns auf Sie, kommen Sie und berichten Sie über Ihre Er-
fahrungen!

Kontakt: info@aflig.de – Telefon 07633 – 406281.
Weitere Informationen www.aflig.de .

Die Gemeinde Hartheim am Rhein sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n 
 

Mitarbeiter/in für den Recyclinghof 

 
Für die Mitarbeit im Recyclinghof (Einsatzzeiten im Sommer 
mittwochs 16-18 Uhr, im Winter 16-17 Uhr und jeden zweiten 
Samstag von 10-12 Uhr) suchen wir für die Annahme von Wert-
stoffen und Grünschnitt eine/n engagierte(n) Mitarbeiter(in). Die 
durchschnittliche Arbeitszeit beträgt ca. 13 Stunden pro Monat. 
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den für die Gemeinde an-
zuwendenden Tarifvertrag. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 31.01.2018 an das Bür-
germeisteramt, Feldkircher Str. 17, 79258 Hartheim am Rhein. 
Für Auskünfte steht Ihnen Herr Gassert (Tel. 07633/9105-21; gas-
sert@hartheim.de) gerne zur Verfügung. 

Verlag und Anzeigen:
Meßkircher Straße 45,

78333 Stockach,

Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11,

anzeigen@primo-stockach.de

Immer gut informiert:

BIS Z
wie Zeller Nachrichten

VON A…
wie Albbrucker Info









Es ist Zeit für Liebe und Gefühl, 
nur draußen bleibt es richtig kühl. 
Kerzenschein und Apfelduft, 
ja es liegt Weihnachten in der Luft.

FROHE WEIHNACHTEN 
UND EINEN GUTEN START 
INS NEUE JAHR 2018!

LIEBE LESERINNEN UND LESER, LIEBE ANZEIGENKUNDEN,
leise rieselt der Schnee - die Kerzen knistern am Adventskranz. Zuhause duftet es nach Tannenzweigen und 
Bratäpfel, In wenigen Tagen steht Weihnachten vor der Tür. Zeit, das vergangene Jahr noch einmal Revue pas-
sieren zu lassen. Für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen, Ihre Anerkennung und Ihre engagierte Zusammen-
arbeit danken wir Ihnen von ganzem Herzen. Sie haben uns damit Freude bei der Arbeit beschert und das ist 
für uns und alle „Primoaner“, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Primo-Verlags, ein echter Lichtblick im 
Alltag. 

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG wird ab 1. Januar 2018 unser neuer Firmenname. 
Es handelt sich um eine Um  rmierung, daher ändern sich die Handelsregisternummer sowie unsere USt. I -Nr.. 
Alle weiteren aten, wie zum Beispiel unsere Kontaktdaten oder Bankverbindungen bleiben für Sie unverän-
dert. Für Sie ergibt sich die notwendige nderung unserer Firmierung in Ihren atenstämmen. Selbstverständ-
lich behalten auch alle bisherigen Verträge und Vereinbarungen ihre Gültigkeit. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf viele weitere gelungene gemeinsame Projekte im nächsten Jahr und wün-
schen Ihnen und Ihrer Familie ein erholsames Weihnachtsfest sowie ein glückliches, gesundes Jahr 2018!

Weihnachtliche Grüße aus Stockach

Ihre PRIMOVERLAG

Iris Stähle Stephan Stähle Anja Stähle

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45
78333 Stockach
Registergericht: Amtsgericht Freiburg (HRA 705294)
USt.-IdNr.: E 14494248

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Primo-Verlag Verwaltungs GmbH Sitz: Stockach
Registergericht: Amtsgericht Freiburg (HRB 717160)
Geschäftsführer: Stephan Stähle



Med. Fachangestellte/n 
in Voll- oder Teilzeit

sowie Auszubildende/n zur/m MFA
ab sofort gesucht.

Bewerbungen bi�e an
Praxis Dr. O. Summ-Beck - Arzt für Allgemeinmedizin

Mi�elweg 10, 79426 Buggingen, 0 76 31 / 1 45 44
praxis.dr.summ-beck@t-online.de

FSJ in Freiburg/Stegen/Heitersheim/Teningen
AWO Freiburg sucht für 2018 (September oder früher)
FSJ (m/w, ab 18) Individuelle Assistenz für Menschen
mit Handicap in Uni, Schule, Ausbildung, zu Hause und
unterwegs. Info: www.isa.fsj-freiburg.de
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!
Kontakt: 0761/45577-82 oder isa@awo-freiburg.de



IHRE WEIHNACHTSGRUSSANZEIGEN IM HEIMATBLATT...

Ihr persönlicher Gruß von...

Jetzt auch

Online blättern!

www.primo-stockach.de

Eschbach
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Schenke herzlich und frei. Schenke dabei was in Dir wohnt,
an Meinung, Geschmack und Humor,

sodass die eigene Freude zuvor, Dich reichlich belohnt.
    (Joachim Ringelnatz)
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Am Jahreswechsel danken wir
Ihnen für Ihr Vertrauen.

Wir wünschen frohe Festtage und viel Glück
im Jahr 2018.

Familie Anton Martin mit Mitarbeitern
Öffnungszeiten: 25.12. und 26.12. 

von 11 bis 14 Uhr und Silvester ab 17 Uhr geöffnet.

Allen Kunden und Freunden 
unseres Hauses frohe Weihnacht 

und viel Glück im neuen Jahr. 

Kommen Sie in unsere Fußball Arena, Tennis Arena 
und buchen Sie Hotelzimmer, Geburtstagsfeste, 

Firmenfeiern und Sport Restaurant.  
Sie erhalten den „Online Rabatt“ wenn Sie direkt mit der

Kreditkarte bezahlen, und Ihr Termin ist fest und sicher 
gebucht mit einem Zutritt Code aufs Handy siehe: 

www.Sport-Arena-Waldshut.de
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Wir danken unseren Kunden
für das uns erwiesene Vertrauen.
Wir wünschen der gesamten Ein-
wohnerschaft ein frohes Fest und
viel Erfolg im neuen Jahr.

Metzgerei
StiegelerStiegeler
Hausgemachte
Fleisch- und Wurstspezialitäten
Spielweg 10 • 79244 Münstertal

Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir  

unseren Dank für die angenehme Zusammenarbeit.

Frohe Weihnacht�

Bahnhofstraße 51 • 79427 Eschbach • Telefon 07634 / 5949753

info@elektrogallus.de
www.elektrogallus.de
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Praxis für Physiotherapie - Medizinische Trainingstherapie

Poststraße 35 • 79423 Heitersheim • Telefon 07634/4361

Bernhard
Kempter

Wir wünschen Ihnen
besinnliche und bewegende

Festtage
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Feurige Äpfel
mit Sherryschaum
Vorbereitungszeit: ca. 45 Minuten
Backzeit: 20–30 Minuten

Zutaten für 6 Personen:
6 große, säuerliche Äpfel

Füllung:
2 EL Orangenmarmelade
2 EL gemahlene Mandeln
2 EL geriebene Schokolade
6 TL Hagelzucker
2 EL Butterfl öckchen

Sherryschaum:
2 Eier, 3 EL Zucker
1 TL Speisestärke, 1 Päckchen Vanillinzucker
125 ml Sherry, 2 EL Zitronensaft 
1 Becher Sahne, Rum zum Flambieren
gehackte Mandeln zum Garnieren 

Zubereitung:
Die Äpfel waschen und das Kerngehäuse ausstechen. Die 
Zutaten für die Füllung verrühren und in die Äpfel geben. 
Backofen auf 180 Grad vorheizen. Äpfel in eine gebutter-
te Aufl auff orm geben, mit Butterfl öckchen belegen, mit 
Hagelzucker bestreuen und 20–30 Minuten backen. Die 
Eier zusammen mit Zucker, Vanillinzucker, Speisestärke, 
Sherry und Zitronensaft  in einem Topf gut verrühren und 
bei geringer Hitze zu einer dicklichen Masse schlagen. 
Nicht kochen lassen! Anschließend in einer Schüssel unter 
Schlagen erkalten lassen. Die Sahne mit etwas Zucker steif 
schlagen und unterheben. Den Schaum auf 6 Teller vertei-
len, die heißen Äpfel dazu setzen, mit gehackten Mandeln 
bestreuen, mit etwas Rum übergießen und fl ambieren.  
 Schorten/DEIKE 




